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Cottbus, 21.05.2025 

 

 
19. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) des Amtes Gransee und 
Gemeinden für den Änderungsbereich "Solarpark Kellersche Straße" in der 
Gemeinde Schönermark 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Eingereichte Unterlagen: 

 - Anschreiben vom 30.April 2025 

 - Begründung, April 2025 

 - Planzeichnung, April 2025 

 - Biotopkartierung. September 2024 

 - Brutvogelkartierung, September 2024 

 - Reptilienkartierung, September 2024 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 

Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-

serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 

gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-

welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird 

für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung bei-

liegende Stellungnahme der Fachabteilung Immissionsschutz übergeben. Die 
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Fachabteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. Eine Stellungnahme 

aus dem Fachbereich Naturschutz kann aus Kapazitätsgründen nicht erfolgen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Heike Hawaleschka 
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